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Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-K8012 

 Iserlohn, 
24.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
33-36.85.01-MK-K8012 

 Datum: 

 
26.05.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Agostino Parisi 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Bembergstraße 48 
58675 Hemer 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Prass 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-K8012 

 Iserlohn, 
24.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
33-36.85.01-MK-K8012 

 Datum: 

 
02.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Agostino Parisi 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Bembergstraße 48 
58675 Hemer 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Prass 
 



315 
 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-NA55 

 Lüdenscheid, 
24.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
35-36.85.01-MK-NA55 

 Datum: 

 
24.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Nikolai Ganswind 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Jakob-Kurth-Str. 10 
58840 Plettenberg 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Hartmann 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-NM5590 

 Lüdenscheid, 
24.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
35-36.85.01-MK-NM5590 

 Datum: 

 
24.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Gunter Niebuhr Metalle, Schrotte, Entsorgungs 
logistik, Inh. Carsten Niebuhr e. K. 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Mühlenweg 19 
58579 Schalksmühle 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Hartmann 
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Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-DO-NM123 

 Lüdenscheid, 
24.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
35-36.85.01-DO-NM123 

 Datum: 

 
24.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
MATE GmbH 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Kaukenberger Weg 4 
58513 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Hartmann 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-PL15 

 Lüdenscheid, 
24.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
35-36.85.01-MK-PL15 

 Datum: 

 
24.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Antonio Lezza 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Kölner Straße 17 
58566 Kierspe 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Bökenkötter 
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Geschäftszeichen: 
 
53-01.008918 

 Lüdenscheid, 
24. Juni 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
Kostenbeitragsbescheid 
Kindergeld 

 Datum: 

 
23.06.2024 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Marvin Marcel Loockx 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Wermecker Grund 24 
58507 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Stiebritz 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
33.36.85.01 MK-DG90 

 Iserlohn, 
25. Juni 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
33.36.85.01 MK-DG90 

 Datum: 

 
12.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
De Angelis, Gennaro 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Hönnetalstraße 77, 58675 Hemer 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Biastoch 
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Geschäftszeichen: 
 
53 - 51.11.00 - 28-008617 

 Lüdenscheid, 
25.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
-53-28-008617 
Inverzugsetzung 

 Datum: 

 
 

28.05.2025 
 
Empfänger: 

Name: 
 
Damian Miossec 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Othlinghauser Str. 21, 58509 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Volmerhaus 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
53 - 51.11.00 - 26-003981 

 Lüdenscheid, 
25.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
-53-26-003981 

 Datum: 

 
25.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Amadou Diallo 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Guinea 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Engelbach 
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Geschäftszeichen: 
 
B/-K-436-00647/2025 

 Lüdenscheid, 
27. Juni 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
B/-K-436-00647/2025 

 Datum: 

 
27.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Kumar, Manish 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Hochstraße 8, 58511 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Ksinsik 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-MC318 

 Lüdenscheid, 
27.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
35-36.85.01-MK-MC318 

 Datum: 

 
27.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Miloš Ćirić 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Staberger Straße 32 
58511 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Bökenkötter 
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Geschäftszeichen: 
 
53 - 51.11.00 - 26-008659 

 Lüdenscheid, 
1. Juli 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
-53-26-008659 

 Datum: 

 
27.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Wolodymyr Blovatny 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Ukraine 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
Engelbach 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-R2150 

 Lüdenscheid, 
30.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
35-36.85.01-MK-R2150 

 Datum: 

 
27.05.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Sevda Ilieva Ahmedova 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
Neustadtstraße 48 
58791 Werdohl 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Haber 
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Geschäftszeichen: 
 
53 - 51.11.00 - 24-008630 

 Lüdenscheid, 
30.06.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
-53-24-008630 – 
Inverzugsetzung 

 Datum: 

 
30.06.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
AMONOO, Mike 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 
unbekannt / Ghana 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Moll 

 
 
Benachrichtigung 
über eine öffentliche Zustellung 
 
Gegen 
 
Herrn Andrej Viktorovic Korolev 
letzte bekannte Anschrift: 
Niederwehberg 5, 58507 Lüdenscheid 
 
sind am 23.06.2025 zwei Schreiben durch den 
Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid - AZ: 
51.11K5951LaFin und AZ: 51.11.K5950LaFin – 
erlassen worden. 
 
Die Dokumente werden durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Die Dokumente können von der genannten Person 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises 
oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in im 
Fachdienst Jugendamt - Unterhalt der Stadt 
Lüdenscheid, Rathausplatz 2 b, Zimmer 11 / EG 
während der Sprechzeiten (montags und 
donnerstags jeweils von 08:30 - 12:00 Uhr und von 
14:00 - 16:00 Uhr) abgeholt oder eingesehen 
werden. 
 
Nach § 10 Landeszustellungsgesetz gelten die 
Dokumente als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Bähr 
 
 
Diese öffentliche Zustellung kann auch unter 
www.luedenscheid.de unter der Rubrik „Rathaus und 
Bürger / Aktuelles / Öffentliche Zustellung“ eingese-
hen werden. 
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Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in während der Dienstzeiten 
beim Bürgermeister der Stadt Werdohl, Abteilung 3.2 
Abteilung Soziales, Lüdenscheider Straße 6, 58791 
Werdohl, abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Kassenzeichen/ 
Aktenzeichen: 
 

3.2B202 
 

Datum: 
 
 

25.06.2025 

 
Empfänger: 
 

Name: 
 

Banda, Otto 
 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 

Niedermeyerstraße 15, 84028 Landshut 
 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
ser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind. 
 
Stadt Werdohl, 25.06.2025  
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Gruschka 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in während der Dienstzeiten 
beim Bürgermeister der Stadt Werdohl, Abteilung 3.2 
Abteilung Soziales, Lüdenscheider Straße 6, 58791 
Werdohl, abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Kassenzeichen/ 
Aktenzeichen: 
 

3.2B201 
 

Datum: 
 
 

25.06.2025 

 
Empfänger: 
 

Name: 
 

Banda, Otto 
 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 

Niedermeyerstraße 15, 84028 Landshut 
 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
ser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind. 
 
Stadt Werdohl, 25.06.2025  
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Gruschka 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in während der Dienstzeiten 
beim Bürgermeister der Stadt Werdohl, Abteilung 3.2 
Abteilung Soziales, Lüdenscheider Straße 6, 58791 
Werdohl, abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Kassenzeichen/ Ak-
tenzeichen: 
 

405 
 

Datum: 
 
 

27.06.2025 
 

 
Empfänger: 
 

Name: 
 

Sokorenko, Yuril 
 

 
letzte bekannte Anschrift: 
 

Ukraine 
 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind. 
 
Stadt Werdohl, 25.06.2025  
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Gruschka 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
Öffentliche Zustellung 

 
Der Aufenthalt von Herrn Steffen Hildebrandt, letzte 
bekannte Anschrift Ebbetalstr. 120, 58840 Pletten-
berg, ist zurzeit unbekannt. Für Herrn Hildebrandt liegt 
ein Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Pletten-
berg vom 26.06.2025 mit dem Aktenzeichen 50-30-
40/UH Inverz. vor. Herr Hildebrandt wird hiermit auf-
gefordert, das genannte Schreiben an der Information 
im Eingangsbereich des Rathauses der Stadt Pletten-
berg, Grünestraße 12, 58840 Plettenberg in Empfang 
zu nehmen. Sollte Herr Hildebrandt dieser Aufforde-
rung nicht nachkommen, so gilt das Schreiben gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW in der z. Zt. 
gültigen Fassung an dem Tage als zugestellt, an dem 
seit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind. Dann beginnen die sich aus 
dem Schreiben ergebenden gesetzlichen Fristen, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können. 
 
Plettenberg, 01.07.2025 
 
 
Der Bürgermeister, i. A. -Turan- 
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